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Zeitliche und sachliche Gliederung der Berufsausbildung 

 
Anlage zum Berufsausbildungsvertrag 

 
 
 
 
 
 
Ausbildungsplan 
Der zeitliche und sachlich gegliederte Ausbildungsplan  
ist Bestandteil des Ausbildungsvertrages 

Industriemechaniker 
Industriemechanikerin 

Ausbildungsbetrieb: 
 

Auszubildende(r): 
 

Ausbildungszeit von: 
 

bis: 

 
 
 
 
 
Die zeitliche und sachliche Gliederung der zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten laut 
Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverordnung ist auf den folgenden Seiten nieder- 
gelegt. 
 
Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschul- 
unterrichtes und der Zwischen- und Abschlussprüfung des/der Auszubildende(n) ist in den 
einzelnen zeitlichen Richtwerten enthalten. 
 
Änderungen des Zeitumfanges und des Zeitablaufs aus betrieblich oder schulisch bedingten 
Gründen oder aus Gründen in der Person des/der Auszubildende(n) bleiben vorbehalten  
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Fertigkeiten und Kenntnisse laut zeitlicher und sachlicher Gliederung der 
Berufsausbildung 
 

Abschnitt I Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
 

 
Teil des Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde Fertigkeiten  
und Kenntnisse 

 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Berufsb i ldung,  Arbe i ts -  und Tar i f recht  

 
a) 
 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
e) 
 
 

Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbe- 
sondere Abschluss, Dauer und Beendigung, 
erklären 
gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem 
Ausbildungsvertrag nennen 
Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung 
nennen 
wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nen- 
nen 
wesentliche Bestimmungen der für den aus- 
bildenden Betrieb geltenden Tarifverträge 
nennen 
 

während der gesamten 
Ausbildungszeit zu 

vermitteln 

 

 
Aufbau und Organisat ion  des  Ausbi ldungsbetr iebes  

 
a) 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
 
d) 
 
 

Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Be- 
triebes erläutern 
Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes 
wie Beschaffung, Fertigung, Absatz und Ver-
waltung erklären 
Beziehungen des ausbildenden Betriebes 
und seiner Belegschaft zu Wirtschaftsorga- 
nisationen, Berufsvertretungen und Gewerk- 
schaften nennen 
Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der 
betriebsverfassungs- oder personalvertre- 
tungsrechtlichen Organe des ausbildenden 
Betriebes beschreiben 

während der gesamten 
Ausbildungszeit zu 

vermitteln 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
S icherhei t  und Gesundhei tsschutz  be i  der  Arbe i t  

 
a) 
 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
 
e) 
 
 

Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen 
zu ihrer Vermeidung ergreifen 
berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfall- 
verhütungsvorschriften anwenden 
Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben 
sowie erste Maßnahmen einleiten 
Bestimmungen und Sicherheitsregeln beim 
Arbeiten an elektrischen Anlagen, Geräten 
und Betriebsmitteln beachten 
Vorschriften des vorbeugenden Brandschut- 
zes anwenden; Verhaltensweisen bei Brän- 
den beschreiben und Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen 
 

während der gesamten 
Ausbildungszeit zu 

vermitteln 

 

 
Umwel tschutz  

 
 
 
 
a) 
 
 
b) 
 
c) 
 
 
d) 
 
 

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umwelt- 
belastungen im beruflichen Einwirkungsbe- 
reich beitragen, insbesondere 
mögliche Umweltbelastungen durch den 
Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag zum 
Umweltschutz an Beispielen erklären 
für den Ausbildungsbetrieb geltende Rege- 
lungen des Umweltschutzes anwenden 
Möglichkeiten der wirtschaftlichen und um- 
weltschonenden Energie- und Materialver- 
wendung nutzen 
Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien 
einer umweltschonenden Entsorgung zufüh- 
ren 
 

während der gesamten 
Ausbildungszeit zu 

vermitteln 
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Zeitrahmen 1 

 
1. Ausbildungsjahr 

 
 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Bet r ieb l iche  und technische Kommunikat ion  

 
a) 
 
b) 
 
 
e) 
 
 
h) 
 

Informationsquellen auswählen, Informatio- 
nen beschaffen und bewerten 
technische Zeichnungen und Stücklisten 
auswerten und anwenden sowie Skizzen an-
fertigen 
Gespräche mit Kunden, Vorgesetzten und im 
Team situationsgerecht und zielorientiert füh-
ren, kulturelle Identitäten berücksichtigen 
Besprechungen organisieren und moderie- 
ren, Ergebnisse dokumentieren und präsen- 
tieren 
 

6 – 8* 

 

 
P lanen und Organis ieren  der  Arbe i t ,  

Bewer ten  der  Arbe i tsergebnisse  
 

a) 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
g) 
 
 
i) 
j) 
 
 

Arbeitsplatz unter Berücksichtigung betrieb- 
licher Vorgaben einrichten 
Werkzeuge und Materialien auswählen, ter- 
mingerecht anfordern, prüfen, transportieren 
und bereitstellen 
Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Be- 
achtung wirtschaftlicher und terminlicher Vor-
gaben planen und durchführen 
im eigenen Arbeitsbereich zur kontinuier- 
lichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen 
beitragen 
unterschiedliche Lerntechniken anwenden 
Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen 

6 – 8* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

k) 
 
l) 
 
 

Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen 
und dokumentieren 
l) Aufgaben im Team planen und durchfüh- 
ren 
 

 

 

 
Unterscheiden,  Zuordnen und  

Handhaben von Werk-  und Hi l fsstof fen  
 

a) 
 
 
b) 
 
 

Werkstoffeigenschaften und deren Verände- 
rungen beurteilen und Werkstoffe nach ihrer 
Verwendung auswählen und handhaben 
Hilfsstoffe ihrer Verwendung nach zuordnen, 
einsetzen und entsorgen 
 

6 – 8* 

 

 
Herste l len  von Baute i len  und Baugruppen 

 
a) 
 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
e) 
 
 

Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschi- 
nen einschließlich der Werkzeuge sicherstel-
len 
Werkzeuge und Spannzeuge auswählen, 
Werkstücke ausrichten und spannen 
Werkstücke durch manuelle und maschinelle 
Fertigungsverfahren herstellen 
Bauteile durch Trennen und Umformen her- 
stellen 
Bauteile, auch aus unterschiedlichen Werk- 
stoffen, zu Baugruppen fügen 
 

6 – 8* 

 

 
Anschlagen,  S ichern  und Transpor t ieren  

 
a) 
 
 

Transport-, Anschlagmittel und Hebezeuge 
auswählen, deren Betriebssicherheit beurtei-
len, unter Berücksichtigung der einschlägi- 
gen Vorschriften anwenden oder deren Ein- 
satz veranlassen 

6 – 8* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

b) 
 
 

Transportgut absetzen, lagern und sichern 
 

 

 
Herste l len ,  Mont ieren  und Demont ieren   

von Baute i len ,  Baugruppen und Systemen 
 

d) 
 
g) 
 
 

Baugruppen und Bauteile lage- und funk- 
tionsgerecht montieren 
Maschinen oder Fertigungssysteme umrüs- 
ten 

6 – 8* 

 

 
* Der Zeitraum von 6 – 8 Monaten gilt für den gesamten Zeitrahmen 1 
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Zeitrahmen 2 

 
1. Ausbildungsjahr 

 
 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Bet r ieb l iche  und technische Kommunikat ion  

 
c) 
 
 
 
d) 
 
 
e) 
 
 
f) 
 
 

Dokumente sowie technische Unterlagen 
und berufsbezogene Vorschriften zusam- 
menstellen, ergänzen, auswerten und an- 
wenden 
Daten und Dokumente unter Berücksichti- 
gung des Datenschutzes pflegen, sichern 
und archivieren 
Gespräche mit Kunden, Vorgesetzten und im 
Team situationsgerecht und zielorientiert füh-
ren, kulturelle Identitäten berücksichtigen 
Sachverhalte darstellen, Protokolle anferti- 
gen; englische Fachbegriffe in der Kommuni-
kation anwenden 
 

1 – 3* 

 

 
P lanen und Organis ieren  der  Arbe i t ,  

Bewer ten  der  Arbe i tsergebnisse  
 

a) 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
i) 
j) 
 
 

Arbeitsplatz unter Berücksichtigung betrieb- 
licher Vorgaben einrichten 
Werkzeuge und Materialien auswählen, ter- 
mingerecht anfordern, prüfen, transportieren 
und bereitstellen 
Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Be- 
achtung wirtschaftlicher und terminlicher Vor-
gaben planen und durchführen 
unterschiedliche Lerntechniken anwenden 
Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen 
 

1 – 3* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Unterscheiden,  Zuordnen und Handhaben 

von Werk-  und Hi l fsstof fen  
 

b) 
 
 

Hilfsstoffe ihrer Verwendung nach zuordnen, 
einsetzen und entsorgen 
 

1 – 3* 
 

 
War ten  von Betr iebsmi t te ln  

 
a) 
 
b) 
 
 
 
c) 
 
 

Betriebsmittel inspizieren, pflegen, warten 
und die Durchführung dokumentieren 
mechanische und elektrische Bauteile und 
Verbindungen auf mechanische Beschädi- 
gungen sichtprüfen, instand setzen oder die 
Instandsetzung veranlassen 
Betriebsstoffe auswählen, anwenden und 
entsorgen 
 

1 – 3* 

 

 
Kundenor ient ierung 

 
a) 
 
 
b) 
 
 

auftragsspezifische Anforderungen und Infor-
mationen beschaffen, prüfen, umsetzen oder 
an die Beteiligten weiterleiten 
Kunden auf auftragsspezifische Besonder- 
heiten und Sicherheitsvorschriften hinweisen 
 

1 – 3* 

 

 
Herste l len ,  Mont ieren  und Demont ieren   

von Baute i len ,  Baugruppen und Systemen 
 

f) 
 
 

Baugruppen und Bauteile reinigen, pflegen 
und lagern 
 

1 – 3* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
S icherste l len  der  Bet r iebsfäh igke i t  

von technischen Systemen 
 

c) 
 
e) 
 
 

Anlagen und Systeme inspizieren, Betriebs- 
bereitschaft sicherstellen 
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen an- 
wenden und deren Funktion prüfen 
 

1 – 3* 

 

 
* Der Zeitraum von 1 – 3 Monaten gilt für den gesamten Zeitrahmen 2 
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Zeitrahmen 3 

 
1. Ausbildungsjahr 

 
 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Bet r ieb l iche  und technische Kommunikat ion  

 
c) 
 
 

Dokumente sowie technische Unterlagen 
und berufsbezogene Vorschriften zusam- 
menstellen, ergänzen, auswerten und an- 
wenden 
 

2 – 4* 

 

 
P lanen und Organis ieren  der  Arbe i t ,   

Bewer ten  der  Arbe i tsergebnisse  
 

a) 
 
b) 
 
 
j) 
 
 

Arbeitsplatz unter Berücksichtigung betrieb- 
licher Vorgaben einrichten 
Werkzeuge und Materialien auswählen, ter- 
mingerecht anfordern, prüfen, transportieren 
und bereitstellen 
Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen 
 

2 – 4* 

 

 
Anschlagen,  S ichern  und Transpor t ieren  

 
a) 
 
 
 
 
b) 
 

Transport-, Anschlagmittel und Hebezeuge 
auswählen, deren Betriebssicherheit beurtei-
len, unter Berücksichtigung der einschlägi- 
gen Vorschriften anwenden oder deren Ein- 
satz veranlassen 
Transportgut absetzen, lagern und sichern 
 

2 – 4* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Herste l len ,  Mont ieren  und Demont ieren   

von Baute i len ,  Baugruppen und Systemen 
 

a) 
f) 
 
g) 
 
 

technische Unterlagen analysieren 
Baugruppen und Bauteile reinigen, pflegen 
und lagern 
Maschinen oder Fertigungssysteme umrüs- 
ten 
 

2 – 4* 

 

 
S icherste l len  der  Bet r iebsfäh igke i t   

von technischen Systemen 
 

e) 
 
 

Schutz- und Sicherheitseinrichtungen an- 
wenden und deren Funktion prüfen 
 

2 – 4* 
 

 
* Der Zeitraum von 2 – 4 Monaten gilt für den gesamten Zeitrahmen 3 
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Zeitrahmen 4 

 
2. Ausbildungsjahr; 1. Halbjahr 

 
 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Bet r ieb l iche  und technische Kommunikat ion  

 
a) 
 
b) 
 
 

Informationsquellen auswählen, Informatio- 
nen beschaffen und bewerten 
technische Zeichnungen und Stücklisten aus-
werten und anwenden sowie Skizzen anferti- 
gen 
 

3 – 5* 

 

 
P lanen und Organis ieren  der  Arbe i t ,   

Bewer ten  der  Arbe i tsergebnisse  
 

d) 
 
g) 
 
 
h) 
 
j) 
 
 
k) 
 
 

Instrumente zur Auftragsabwicklung sowie 
der Terminverfolgung anwenden 
im eigenen Arbeitsbereich zur kontinuier- 
lichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen 
beitragen 
Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizie- 
rungsmöglichkeiten nutzen 
Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen 
Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen 
und dokumentieren 
 

3 – 5* 

 

 
Unterscheiden,  Zuordnen und  

Handhaben von Werk-  und Hi l fsstof fen  
 

a) 
 
 

Werkstoffeigenschaften und deren Verände- 
rungen beurteilen und Werkstoffe nach ihrer 
Verwendung auswählen und handhaben 
 

3 – 5* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Herste l len  von Baute i len  und Baugruppen 

 
a) 
 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
e) 
 
 

Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschi- 
nen einschließlich der Werkzeuge sicherstel-
len 
Werkzeuge und Spannzeuge auswählen, 
Werkstücke ausrichten und spannen 
Werkstücke durch manuelle und maschinelle 
Fertigungsverfahren herstellen 
Bauteile durch Trennen und Umformen her- 
stellen 
Bauteile, auch aus unterschiedlichen Werk- 
stoffen, zu Baugruppen fügen 
 

3 – 5* 

 

 
Herste l len ,  Mont ieren  und Demont ieren   

von Baute i len ,  Baugruppen und Systemen 
 

a) 
b) 
 
c) 
 
 
d) 
 
 

technische Unterlagen analysieren 
Montage- und Demontagepläne erstellen und 
anwenden 
Bauteile durch Kombination verschiedener 
Fertigungsverfahren herstellen und anpas- 
sen 
Baugruppen und Bauteile lage- und funk- 
tionsgerecht montieren 
 

3 – 5* 

 

 
* Der Zeitraum von 3 – 5 Monaten gilt für den gesamten Zeitrahmen 4 
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Zeitrahmen 5 

 
2. Ausbildungsjahr; 1. Halbjahr 

 
 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Bet r ieb l iche  und technische Kommunikat ion  

 
c) 
 
 
 
f) 
 
 
h) 
 
 

Dokumente sowie technische Unterlagen 
und berufsbezogene Vorschriften zusam- 
menstellen, ergänzen, auswerten und an- 
wenden 
Sachverhalte darstellen, Protokolle anferti- 
gen; englische Fachbegriffe in der Kommu- 
nikation anwenden 
Besprechungen organisieren und moderie- 
ren, Ergebnisse dokumentieren und präsen- 
tieren 
 

1 – 3* 

 

 
P lanen und Organis ieren  der  Arbe i t ,  

Bewer ten  der  Arbe i tsergebnisse  
 

c) 
 
 
f) 
 
i) 
k) 
 
l) 
 

Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Be- 
achtung wirtschaftlicher und terminlicher 
Vorgaben planen und durchführen 
Lösungsvarianten prüfen, darstellen und 
deren Wirtschaftlichkeit vergleichen 
unterschiedliche Lerntechniken anwenden 
Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen 
und dokumentieren 
Aufgaben im Team planen und durchführen 
 

1 – 3* 

 

 
S teuerungstechnik  

 
a) 
b) 
 

steuerungstechnische Unterlagen auswerten 
Steuerungstechnik anwenden 
 

1 – 3* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Kundenor ient ierung 

 
a) 
 
 

auftragspezifische Anforderungen und Infor- 
mationen beschaffen, prüfen, umsetzen oder 
an die Beteiligten weiterleiten 
 

1 – 3* 

 

 
Herste l len ,  Mont ieren  und Demont ieren   

von Baute i len ,  Baugruppen und Systemen 
 

a) 
d) 
 
 

technische Unterlagen analysieren 
Baugruppen und Bauteile lage- und funk- 
tionsgerecht montieren 
 

1 – 3* 

 

 
S icherste l len  der  Bet r iebsfäh igke i t  

von technischen Systemen 
 

a) 
 
 
d) 
 
 
 
e) 
 
 

Störungen an Maschinen und Systemen un- 
ter Beachtung der Schnittstellen feststellen 
und Fehler eingrenzen 
Funktionsfähigkeit von Maschinen und Sys- 
temen durch Steuern, Regeln und Über- 
wachen der Arbeitsbewegungen und deren 
Hilfsfunktionen sicherstellen oder verbessern 
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen an- 
wenden und deren Funktion prüfen 
 

1 – 3* 

 

 
Aufbauen,  Erwei tern  und Prüfen von  

e lekt rotechnischen Komponenten der  Steuerungstechnik  
 

a) 
 
 
b) 
 

einschlägige Sicherheitsvorschriften über 
das Arbeiten an elektrischen Systemen an- 
wenden 
Schalt- und Funktionspläne verschiedener 
Systeure anwenden 

1 – 3* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

c) 
 
d) 
 
 
e) 
 
 

elektrische Baugruppen oder Komponenten 
mechanisch aufbauen 
mit Kleinspannung betriebene elektrische 
Baugruppen oder Komponenten installieren 
und prüfen 
funktionsgerechten Ablauf von Steuerungen 
überprüfen, bei Störungen Maßnahmen 
durchführen oder einleiten 
 

 

 

 
* Der Zeitraum von 1 – 3 Monaten gilt für den gesamten Zeitrahmen 5 
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Zeitrahmen 6 

 
2. Ausbildungsjahr; 2. Halbjahr 

3. und 4. Ausbildungsjahr 
 

 
Teil des Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde Fertigkeiten  
und Kenntnisse 

 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Bet r ieb l iche  und technische Kommunikat ion  

 
b) 
 
 
c) 
 
 
 
d) 
 
 
e) 
 
 
f) 
 
 
g) 
 
 
i) 
 

technische Zeichnungen und Stücklisten 
auswerten und anwenden sowie Skizzen an-
fertigen 
Dokumente sowie technische Unterlagen 
und berufsbezogene Vorschriften zusam- 
menstellen, ergänzen, auswerten und an- 
wenden 
Daten und Dokumente unter Berücksichti- 
gung des Datenschutzes pflegen, sichern 
und archivieren 
Gespräche mit Kunden, Vorgesetzten und im 
Team situationsgerecht und zielorientiert füh-
ren, kulturelle Identitäten berücksichtigen 
Sachverhalte darstellen, Protokolle anferti- 
gen; englische Fachbegriffe in der Kommuni-
kation anwenden 
Informationen auch aus englischsprachigen 
technischen Unterlagen oder Dateien ent- 
nehmen und verwenden 
Konflikte im Team lösen 
 

2 – 4* 

 

 
P lanen und Organis ieren  der  Arbe i t ,  

Bewer ten  der  Arbe i tsergebnisse  
 

a) 
 
b) 
 
 

Arbeitsplatz unter Berücksichtigung betrieb- 
licher Vorgaben einrichten 
Werkzeuge und Materialien auswählen, ter- 
ingerecht anfordern, prüfen, transportieren 
und bereitstellen 

2 – 4* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

c) 
 
 
d) 
 
f) 
 
g) 
 
 
h) 
 
i) 
j) 
 

Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Be- 
achtung wirtschaftlicher und terminlicher Vor-
gaben planen und durchführen 
Instrumente zur Auftragsabwicklung sowie 
der Terminverfolgung anwenden 
Lösungsvarianten prüfen, darstellen und 
deren Wirtschaftlichkeit vergleichen 
im eigenen Arbeitsbereich zur kontinuier- 
lichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen 
beitragen 
Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizie- 
rungsmöglichkeiten nutzen 
unterschiedliche Lerntechniken anwenden 
Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen 
 

 

 

k) 
 
l) 
 
 

Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen 
und dokumentieren 
Aufgaben im Team planen und durchführen 2 – 4* 

 

 
Unterscheiden,  Zuordnen und  

Handhaben von Werk-  und Hi l fsstof fen  
 

a) 
 
 
b) 
 
 

Werkstoffeigenschaften und deren Verände- 
rungen beurteilen und Werkstoffe nach ihrer 
Verwendung auswählen und handhaben 
Hilfsstoffe ihrer Verwendung nach zuordnen, 
einsetzen und entsorgen 
 

2 – 4* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
War ten  von Betr iebsmi t te ln  

 
b) 
 
 
 
c) 
 
 

mechanische und elektrische Bauteile und 
Verbindungen auf mechanische Beschädi- 
gungen sichtprüfen, instand setzen oder die 
Instandsetzung veranlassen 
Betriebstoffe auswählen, anwenden und ent-
sorgen 
 

2 – 4* 

 

 
Anschlagen,  S ichern  und Transpor t ieren  

 
a) 
 
 
 
 
b) 
 

Transport-, Anschlagmittel und Hebezeuge 
auswählen, deren Betriebsbereitschaft beur- 
teilen, unter Berücksichtigung der einschlägi-
gen Vorschriften anwenden oder deren Ein- 
satz veranlassen 
Transportgut absetzen, lagern und sichern 
 

2 – 4* 

 

 
Kundenor ient ierung 

 
a) 
 
 
b) 
 
 

auftragspezifische Anforderungen und Infor- 
mationen beschaffen, prüfen, umsetzen oder 
an die Beteiligten weiterleiten 
Kunden auf auftragsspezifische Besonder- 
heiten und Sicherheitsvorschriften hinweisen 
 

2 – 4* 

 

 
Herste l len ,  Mont ieren  und Demont ieren   

von Baute i len ,  Baugruppen und Systemen 
 

b) 
 
d) 
 

Montage- und Demontagepläne erstellen und 
anwenden 
Baugruppen und Bauteile lage- und funk- 
tionsgerecht montieren 

2 – 4* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

e) 
 
f) 
 
 

Baugruppen, Systeme oder Anlagen demon-
tieren und kennzeichnen 
Baugruppen und Bauteile reinigen, pflegen 
und lagern 
 

 

 

 
S icherste l len  der  Bet r iebsfäh igke i t   

von technischen Systemen 
 

e) 
 
 

Schutz- und Sicherheitseinrichtungen an- 
wenden und deren Funktion prüfen 
 

2 – 4* 
 

 
Ins tandhal ten  von technischen Systemen 

 
a) 
 
b) 
c) 
 
 
d) 
 

Maschinen und Systeme warten, inspizieren, 
instand setzen oder verbessern 
Instandhaltungsmaßnahmen dokumentieren 
Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden 
durchführen und deren Wirksamkeit sicher- 
stellen 
Wartungs- und Inspektionspläne erstellen 
 

2 – 4* 

 

 
Aufbauen,  Erwei tern  und Prüfen von e lekt rotechnischen 

Komponenten der  Steuerungstechnik  
 

a) 
 
 
b) 
 
 

einschlägige Sicherheitsvorschriften über 
das Arbeiten an elektrischen Systemen an- 
wenden 
Schalt- und Funktionspläne verschiedener 
Systeure anwenden 
 

2 – 4* 

 

 
* Der Zeitraum von 2 – 4 Monaten gilt für den gesamten Zeitrahmen 6 
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Zeitrahmen 7 

 
2. Ausbildungsjahr; 2. Halbjahr 

3. und 4. Ausbildungsjahr 
 

 
Teil des Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde Fertigkeiten  
und Kenntnisse 

 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Bet r ieb l iche  und technische Kommunikat ion  

 
c) 
 
 
f) 
 
 
g) 
 
 

Dokumente sowie technische Unterlagen und 
berufsbezogene Vorschriften zusammenstel- 
len, ergänzen, auswerten und anwenden 
Sachverhalte darstellen, Protokolle anferti- 
gen; englische Fachbegriffe in der Kommu- 
nikation anwenden 
Informationen auch aus englischsprachigen 
technischen Unterlagen oder Dateien entneh-
men und verwenden 
 

1 – 3* 

 

 
P lanen und Organis ieren  der  Arbe i t ,   

Bewer ten  der  Arbe i tsergebnisse  
 

e) 
 
l) 
 
 

betriebswirtschaftlich relevante Daten erfas- 
sen und bewerten 
Aufgaben im Team planen und durchführen 
 

1 – 3* 

 

 
S teuerungstechnik  

 
b) 
 

Steuerungstechnik anwenden 
 

1 – 3* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
S icherste l len  der  Bet r iebsfäh igke i t   

von technischen Systemen 
 

b) 
 
 
 
d) 
 
 
 
e) 
 
 

Störungs- und Fehlerursachen feststellen, die 
Möglichkeiten ihrer Beseitigung beurteilen 
und die Instandsetzung oder Verbesserung 
durchführen oder veranlassen 
Funktionsfähigkeit von Maschinen und Syste-
men durch Steuern, Regeln und Überwachen 
der Arbeitsbewegungen und deren Hilfsfunk- 
tionen sicherstellen oder verbessern 
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen anwen-
den und deren Funktion prüfen 
 

1 – 3* 

 

 
Aufbauen,  Erwei tern  und Prüfen von e lekt rotechnischen  

Komponenten der  Steuerungstechnik  
 

a) 
 
b) 
 
 
 

einschlägige Sicherheitsvorschriften über das 
Arbeiten an elektrischen Systemen anwen- 
den 
Schalt- und Funktionspläne der Steuerungs- 
technik anwenden 
 

1 – 3* 

 

 
* Der Zeitraum von 1 – 3 Monaten gilt für den gesamten Zeitrahmen 7 
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Zeitrahmen 8 

 
2. Ausbildungsjahr; 2. Halbjahr 

3. und 4. Ausbildungsjahr 
 

 
Teil des Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde Fertigkeiten  
und Kenntnisse 

 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Bet r ieb l iche  und technische Kommunikat ion  

 
a) 
 
b) 
 
 
d) 
 
 
h) 
 
 

Informationsquellen auswählen, Informatio- 
nen beschaffen und bewerten 
technische Zeichnungen und Stücklisten aus-
werten und anwenden sowie Skizzen anferti- 
gen 
Daten und Dokumente unter Berücksichti- 
gung des Datenschutzes pflegen, sichern 
und archivieren 
Besprechungen organisieren und moderie- 
ren, Ergebnisse dokumentieren und präsen- 
tieren 
 

3 – 5* 

 

 
P lanen und Organis ieren  der  Arbe i t ,   

Bewer ten  der  Arbe i tsergebnisse  
 

f) 
 
g) 
 
 
h) 
 
j) 
 
 
k) 
 

Lösungsvarianten prüfen, darstellen und 
deren Wirtschaftlichkeit vergleichen 
im eigenen Arbeitsbereich zur kontinuier- 
lichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen 
beitragen 
Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizie- 
rungsmöglichkeiten nutzen 
Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen 
Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen 
und dokumentieren 
 

3 – 5* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Herste l len  von Baute i len  und Baugruppen 

 
a) 
 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
e) 
 

Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschi- 
nen einschließlich der Werkzeuge sicherstel- 
len 
Werkzeuge und Spannzeuge auswählen, 
Werkstücke ausrichten und spannen 
Werkstücke durch manuelle und maschinelle 
Fertigungsverfahren herstellen 
Bauteile durch Trennen und Umformen her- 
stellen 
Bauteile, auch aus unterschiedlichen Werk- 
stoffen, zu Baugruppen fügen 
 

3 – 5* 

 

 
Anschlagen,  S ichern  und Transpor t ieren  

 
a) 
 
 
 
 
b) 
 

Transport-, Anschlagmittel und Hebezeuge 
auswählen, deren Betriebssicherheit beurtei- 
len, unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Vorschriften anwenden oder deren Einsatz 
veranlassen 
Transportgut absetzen, lagern und sichern 
 

3 – 5* 

 

 
Kundenor ient ierung 

 
a) 
 
 
b) 
 
 

auftragspezifische Anforderungen und Infor- 
mationen beschaffen, prüfen, umsetzen oder 
an die Beteiligten weiterleiten 
Kunden auf auftragsspezifische Besonderhei-
ten und Sicherheitsvorschriften hinweisen 
 

3 – 5* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Herste l len ,  Mont ieren  und Demont ieren  

von Baute i len ,  Baugruppen und Systemen  
 

a) 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
 

technische Unterlagen analysieren 
Montage- und Demontagepläne erstellen und 
anwenden 
Bauteile durch Kombination verschiedener 
Fertigungsverfahren herstellen und anpassen 
Baugruppen und Bauteile lage- und funk- 
tionsgerecht montieren 
 

3 – 5* 

 

 
S icherste l len  der  Bet r iebsfäh igke i t  

von technischen Systemen 
 

e) 
 
 

Schutz- und Sicherheitseinrichtungen anwen-
den und deren Funktion prüfen 
 

3 – 5* 
 

 
Aufbauen,  Erwei tern  und Prüfen von e lekt rotechnischen 

Komponenten der  Steuerungstechnik  
 

a) 
 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
 
e) 
 
 

einschlägige Sicherheitsvorschriften über das 
Arbeiten an elektrischen Systemen anwen- 
den 
Schalt- und Funktionspläne verschiedener 
Systeure anwenden 
elektrische Baugruppen oder Komponenten 
mechanisch aufbauen 
mit Kleinspannung betriebene elektrische 
Baugruppen oder Komponenten installieren 
und prüfen 
funktionsgerechten Ablauf von Steuerungen 
überprüfen, bei Störungen Maßnahmen 
durchführen oder einleiten 
 

3 – 5* 

 

* Der Zeitraum von 3 – 5 Monaten gilt für den gesamten Zeitrahmen 8 
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Zeitrahmen 9 

 
2. Ausbildungsjahr; 2. Halbjahr 

3. und 4. Ausbildungsjahr 
 

 
Teil des Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde Fertigkeiten  
und Kenntnisse 

 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Bet r ieb l iche  und technische Kommunikat ion  

 
c) 
 
 
d) 
 
 
e) 
 
 
f) 
 
 
g) 
 
 
h) 
 
 

Dokumente sowie technische Unterlagen und 
berufsbezogene Vorschriften zusammenstel- 
len, ergänzen, auswerten und anwenden 
Daten und Dokumente unter Berücksichti- 
gung des Datenschutzes pflegen, sichern 
und archivieren 
Gespräche mit Kunden, Vorgesetzten und im 
Team situationsgerecht und zielorientiert füh-
ren, kulturelle Identitäten berücksichtigen 
Sachverhalte darstellen, Protokolle anferti- 
gen; englische Fachbegriffe in der Kommu- 
nikation anwenden 
Informationen auch aus englischsprachigen 
technischen Unterlagen oder Dateien entneh-
men und verwenden 
Besprechungen organisieren und moderie- 
ren, Ergebnisse dokumentieren und präsen- 
tieren 
 

1 – 3* 

 

 
P lanen und Organis ieren  der  Arbe i t ,   

Bewer ten  der  Arbe i tsergebnisse  
 

h) 
 
 

Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizie- 
rungsmöglichkeiten nutzen 
 

1 – 3* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
S teuerungstechnik  

 
a) 
 

steuerungstechnische Unterlagen auswerten 
 

1 – 3* 
 

 
S icherste l len  der  Bet r iebsfäh igke i t  

von technischen Systemen 
 

a) 
 
 
b) 
 
 
 
e) 
 
 

Störungen an Maschinen und Systemen un- 
ter Beachtung der Schnittstellen feststellen 
und Fehler eingrenzen 
Störungs- und Fehlerursachen feststellen, die 
Möglichkeiten ihrer Beseitigung beurteilen 
und die Instandsetzung oder Verbesserung 
durchführen oder veranlassen 
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen anwen-
den und deren Funktion prüfen 
 

1 – 3* 

 

 
Aufbauen,  Erwei tern  und Prüfen von e lekt rotechnischen 

Komponenten der  Steuerungstechnik  
 

a) 
 
 
b) 
 
d) 
 
 
e) 
 
 

einschlägige Sicherheitsvorschriften über das 
Arbeiten an elektrischen Systemen anwen- 
den 
Schalt- und Funktionspläne verschiedener 
Systeure anwenden 
mit Kleinspannung betriebene elektrische 
Baugruppen oder Komponenten installieren 
und prüfen 
funktionsgerechten Ablauf von Steuerungen 
überprüfen, bei Störungen Maßnahmen 
durchführen oder einleiten 
 

1 – 3* 

 

 
* Der Zeitraum von 1 – 3 Monaten gilt für den gesamten Zeitrahmen 9 
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Zeitrahmen 10 

 
2. Ausbildungsjahr; 2. Halbjahr 

3. und 4. Ausbildungsjahr 
 

 
Teil des Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde Fertigkeiten  
und Kenntnisse 

 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Bet r ieb l iche  und technische Kommunikat ion  

 
c) 
 
 
d) 
 
 
e) 
 
 
h) 
 
 
i) 
 

Dokumente sowie technische Unterlagen und 
berufsbezogene Vorschriften zusammenstel- 
len, ergänzen, auswerten und anwenden 
Daten und Dokumente unter Berücksichti- 
gung des Datenschutzes pflegen, sichern 
und archivieren 
Gespräche mit Kunden, Vorgesetzten und im 
Team situationsgerecht und zielorientiert füh-
ren, kulturelle Identitäten berücksichtigen 
Besprechungen organisieren und moderie- 
ren, Ergebnisse dokumentieren und präsen- 
tieren 
Konflikte im Team lösen 
 

1 – 3* 

 

 
P lanen und Organis ieren  der  Arbe i t ,  

Bewer ten  der  Arbe i tsergebnisse  
 

e) 
 
f) 
 
g) 
 
 
j) 
 
 
k) 
 

betriebswirtschaftlich relevante Daten erfas- 
sen und bewerten 
Lösungsvarianten prüfen, darstellen und 
deren Wirtschaftlichkeit vergleichen 
im eigenen Arbeitsbereich zur kontinuier- 
lichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen 
beitragen 
Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen 
Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen 
und dokumentieren 

1 – 3* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

l) 
 

Aufgaben im Team planen und durchführen 
 

 

 
Unterscheiden,  Zuordnen und Handhaben 

von Werk-  und Hi l fsstof fen  
 

a) 
 
 

Werkstoffeigenschaften und deren Verände- 
rungen beurteilen und Werkstoffe nach ihrer 
Verwendung auswählen und handhaben 
 

1 – 3* 

 

 
Kundenor ient ierung 

 
b) 
 
 

Kunden auf auftragsspezifische Besonderhei-
ten und Sicherheitsvorschriften hinweisen 
 

1 – 3* 
 

 
Herste l len ,  Mont ieren  und Demont ieren  

von Baute i len ,  Baugruppen und Systemen 
 

a) 
e) 
 
 

technische Unterlagen analysieren 
Baugruppen, Systeme oder Anlagen demon- 
tieren und kennzeichnen 
 

1 – 3* 

 

 
S icherste l len  der  Bet r iebsfäh igke i t  

von technischen Systemen 
 

b) 
 
 
 
d) 
 
c) 
 

Störungs- und Fehlerursachen feststellen, die 
Möglichkeiten ihrer Beseitigung beurteilen 
und die Instandsetzung oder Verbesserung 
durchführen oder veranlassen 
Funktionsfähigkeit von Maschinen und Syste-
men durch Steuern, Regeln und Überwachen 
der Arbeitsbewegungen und deren Hilfsfunk- 
tionen sicherstellen oder verbessern 
 

1 – 3* 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Aufbauen,  Erwei tern  und Prüfen von e lekt rotechnischen 

Komponenten der  Steuerungstechnik  
 

a) 
 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
 
e) 
 
 
 

einschlägige Sicherheitsvorschriften über das 
Arbeiten an elektrischen Systemen anwen- 
den 
Schalt- und Funktionspläne verschiedener 
Systeure anwenden 
elektrische Baugruppen oder Komponenten 
mechanisch aufbauen 
mit Kleinspannung betriebene elektrische 
Baugruppen oder Komponenten installieren 
und prüfen 
funktionsgerechten Ablauf von Steuerungen 
überprüfen, bei Störungen Maßnahmen 
durchführen oder einleiten 
 

1 – 3* 

 

 
* Der Zeitraum von 1 – 3 Monaten gilt für den gesamten Zeitrahmen 10 
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Zeitrahmen 11 

 
2. Ausbildungsjahr; 2. Halbjahr 

3. und 4. Ausbildungsjahr 
 

 
Teil des Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde Fertigkeiten  
und Kenntnisse 

 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

 
Geschäf tsprozesse  und Qual i tä tss icherungssysteme 

im Einsatzgebie t  
 

a) 
 
 
b) 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
d) 
e) 
 
 
f) 
 
 
 
g) 
 
 
 
 
h) 
 

Art und Umfang von Aufträgen klären, spezi- 
fische Leistungen feststellen, Besonderheiten 
und Termine mit Kunden absprechen 
Informationen für die Auftragsabwicklung be-
schaffen, auswerten und nutzen, technische 
Entwicklungen berücksichtigen, sicherheitsre-
levante Vorgaben beachten 
Auftragsabwicklungen unter Berücksichtigung 
sicherheitstechnischer, betriebswirtschaft- 
licher und ökologischer Gesichtspunkte pla- 
nen sowie mit vor- und nachgelagerten Be- 
reichen abstimmen, Planungsunterlagen er- 
stellen 
Teilaufträge veranlassen, Ergebnisse prüfen 
Aufträge, insbesondere unter Berücksichti- 
gung von Arbeitssicherheit, Umweltschutz 
und Terminvorgaben, durchführen 
betriebliche Qualitätssicherungssysteme im 
eigenen Arbeitsbereich anwenden; Ursachen 
von Qualitätsmängeln systematisch suchen, 
beseitigen und dokumentieren 
Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen, Prüfpläne und betriebliche Prüf- 
vorschriften anwenden, Ergebnisse doku- 
mentieren 
Auftragsabwicklung, Leistungen und Ver. 
brauch dokumentieren 

10 - 12 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
zu vermittelnde Fertigkeiten  

und Kenntnisse 
 

Zeitrahmen in 
Monaten vermittelt 

i) 
 
 
j) 
 
 
 
k) 
 

technische Systeme oder Produkte an Kun- 
den übergeben und erläutern, Abnahmepro- 
tokolle erstellen 
Arbeitsergebnisse und -durchführung bewer- 
ten sowie zur kontinuierlichen Verbesserung 
von Arbeitsvorgängen im Betriebsablauf bei- 
tragen 
Optimierung von Vorgaben, insbesondere 
von Dokumentationen, veranlassen 
 

 

 

 


